
 
 

 
 

LEITFADEN FÜR KUNDINNEN AUS DER SCHWEIZ 
 

Rückerstattung der Deutschen Mehrwertsteuer beim Radkauf 

Beim Kauf eines Rades erhältst du die Rechnung in 2-facher Ausfertigung und eine      

Ausfuhrbescheinigung über die gekauften Artikel (>50€) 

 

  1. DEUTSCHER ZOLL 

Hier bitte die 1. Rechnung, die Ausfuhrbescheinigung und deinen Pass vorlegen. 

Das Rad muss nach Aufforderung vorgezeigt werden. 

WICHTIG > Die Ausfuhrbescheinigung muss vervollständigt und vom Zoll abgestempelt 

werden. Zwischen Einkauf und Ausfuhr dürfen nicht mehr als 3 Monate liegen. 

 

2. SCHWEIZER ZOLL 

Nun benötigst du die 2. Rechnung. Diese bitte dem Zoll geben. Die Schweizer 

Mehrwertsteuer in Höhe von 8,1% wird vom Zoll sofort kassiert. 

Eventuell entstehen Bearbeitungskosten. Diese können beim Zoll vorab erfragt werden. 

Unter 150 CHF ist keine Mehrwertsteuer fällig. 
 

3. ZU HAUSE 

Bitte sende die Ausfuhrbescheinigung mit Zollstempel und die 1. RABE BIKE Rechnung  
jeweils im Original (keine Kopien!) per Einschreiben an: 

 

RABE Fahrradhandel GmbH 

Lochhamer Schlag 5 a 

82166 Gräfelfing 
 

Bitte nenne uns in dem Schreiben deine Bankverbindung mit … 

… IBAN, BIC und KontoinhaberIn! 
 

4. RÜCKERSTATTUNG 

Wir erstatten dir dann zu 100% den Deutschen MwSt.-Anteil ohne Kosten und Abzüge! 

Die 2. Rechnung ist für deine Unterlagen bestimmt. 
  

Bei Fragen kannst du dich telefonisch unter 0049 - 89 - 125 01 01 01 

von Montag - Freitag von 10.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr 

oder per Email unter info@rabe-bike.de an uns wenden. 

 

Vielen Dank für deinen Einkauf! 

Dein RABE BIKE TEAM 

mailto:info@rabe-bike.de

